
per Fax: 0521 – 967 33-19 an die OWL Marketing GmbH  

Institution  ................................................................................ 
Straße      ................................................................................. 
Ort            ................................................................................. 
 
Hiermit bestelle/n ich/wir, unter Anerkennung der unten abgedruckten 
Nutzungsbedingungen, die OWL Karte auf CD (pdf-Datei, jpg-Bild, tif-Bild, eps-
Datei). 
Den Preis von 

 EUR 39,- (OWL Marketing GmbH: Gesellschafter und Mitglieder im Verein 
„Unternehmen für OWL Marketing“, Teutoburger Wald Tourismus e. V.: 
Mitglieder) 

 EUR 79,- (Sonstige) 
überweise ich nach Erhalt der CD auf das Konto Nr. 47 340 bei der Sparkasse 
Bielefeld, BLZ 480 501 61. 
 
 
____________________________                 _______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 
Nutzungsrechte – Kurzfassung 
 

OWL Marketing GmbH und Teutoburger Wald Tourismus e.V. haben in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
im Regional- und Tourismusmarketing eine Karte für OWL hergestellt. Diese ist geeignet für den 
Einsatz im werblichen Umfeld.  

Mit dem Erwerb der Karte erhalten Sie folgende Nutzungsrechte:  

- das einfache, nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare, räumlich und zeitlich 
unbeschränkte Recht zur persönlichen und unternehmensinternen, nicht-gewerblichen 
Nutzung,  

- das Recht zur Einbindung in Unternehmensdarstellungen, für Internet-Auftritte, 
Geschäftsberichte und Werbemittel; die Einbindung in den Internet-Auftritt erfordert 
geeignete, technisch mögliche und angemessene sowie zumutbare Schutzmaßnahmen 
durch Sie zur Verhinderung einer Kartenweiternutzung durch Unbefugte, 

- das Recht zur Vervielfältigung für Printprodukte, die kostenlos an Dritte abgegeben 
werden. 

 

Die Übertragung weiterer Nutzungsrechte – wie u.a. die Nutzung in entgeltlichen Printprodukten 
und/oder deren Vervielfältigungen (z.B. Karten oder Kartenwerke, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 
etc.) bei Fernsehausstrahlungen, bei entgeltlichen IT-Dienstleistungen oder – Produkten etc. – bedarf 
der gesonderten schriftlichen Nutzungsvereinbarung und läßt ggf. zusätzliche Lizenzkosten entstehen.  

Sie sind befugt, im Rahmen der Ihnen übertragenen Nutzungsrechte – ohne Änderung oder 
Abdeckung der Kartenüberschrift und/oder des Quellen-/ Urheberrechtshinweises und ohne sonstige 
Veränderung der digitalen Kartendaten – die Karte durch Einfügung von Bildern, Grafiken, Symbolen, 
Marken, Texten etc. zu ergänzen. Andere Veränderungen, Übersetzungen, Ableitungen, Zerlegungen 
oder Umkonstruierungen bedürfen der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung von OWLM und 
TWT. 



 

 

 
Nutzungsbedingungen für die digitale OWL-Karte der 

OstWestfalenLippe Marketing GmbH und des 
Teutoburger Wald Tourismus e.V. 

 

  
1. Gegenstand / Copyright: Die OstWestfalenLippe 
Marketing GmbH und der Teutoburger Wald Tourismus 
e.V. (im folgenden: Lizenzgeber) haben in Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben im Regional- und Tourismusmarketing eine 
Karte für OWL hergestellt und sind Eigentümer und 
berechtigte Urheber der digitalen OWL-Karte und der damit 
verbundenen Daten und Darstellungen sowie Inhaber der 
damit verbundenen Marken- bzw. Werktitelrechte sowie der 
wettbewerbsrechtlichen und sonstigen gesetzlichen 
Schutzrechte. Dies wird seitens des Lizenznehmers 
anerkannt und beachtet.  
2. Nutzungsrecht:  Die Karte ist geeignet für den Einsatz 
im werblichen Umfeld und soll für diese Zwecke genutzt 
werden, wobei im Zusammenhang damit der Ruf und das 
Ansehen der Lizenzgeber nicht beeinträchtigt werden darf. 
Der Lizenznehmer erhält mit Übergabe des Software-
Produkts (z.B. CD-ROM) – ohne Eigentümer des ihm 
übergebenen Software-Produkts bzw. der ihm 
überlassenen Daten zu werden – ein einfaches, nicht-
ausschließliches, nicht-übertragbares, räumlich und zeitlich 
unbeschränktes Recht zur persönlichen und unter-
nehmens- bzw. betriebsinternen, nicht-gewerblichen 
Nutzung der digitalen OWL-Karte. Damit verbunden ist das 
Recht zur Einbindung der OWL-Karte in 
Unternehmensdarstellungen für Internet-Auftritte (im jpg-
Format) , Geschäftsberichte und Werbemittel des 
Lizenznehmers; die Einbindung in Internet-Auftritte 
erfordert geignete, technisch mögliche und angemessene 
sowie zumutbare Schutzmaßnahmen durch den 
Lizenznehmer zur Verhinderung einer Kartenweiternutzung 
durch Unbefugte. 
Die Übertragung weiterer Nutzungsrechte – wie u.a. zur 
Nutzung der  OWL-Karte bzw. ihrer Daten in entgeltlichen 
Printprodukten und/oder deren Vervielfältigungen(z.B. 
Karten oder Kartenwerke, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 
etc.), bei Fernsehausstrahlungen, bei entgeltlichen IT-
Dienstleistungen oder -Produkten etc. – bedarf der 
gesonderten schriftlichen Nutzungsvereinbarung mit den 
Lizenzgebern und lässt ggf. zusätzliche Lizenzkosten 
entstehen.  
Die OWL-Karte darf in keinem Fall zu gesetzeswidrigen, 
sittenwidrigen, sexistischen, rassistischen und/oder 
mißbräuchlichen Zwecken verwendet werden.  
Der Lizenznehmer hat den Lizenzgebern den durch 
unberechtigte Nutzung der Lizenz entstehenden Schaden 
zu ersetzen. 
3. Quellen-/ Urheberrechtshinweis: Der Lizenznehmer ist 
verpflichtet, die digitale OWL-Karte – in digitalisierter wie 
auch in verkörperter Art und Weise – nicht ohne den auf die 
Lizenzgeber verweisenden Quellen-/ Urheberrechtshinweis 
zu verwenden.  
4. Änderungen: Der Lizenznehmer ist befugt, im Rahmen 
der ihm übertragenen Nutzungsrechte – ohne Änderung 
oder Abdeckung der Kartenüberschrift und/oder des 
Quellen-/ Urheberrechtshinweises und ohne sonstige 
Veränderung der digitalen Kartendaten – die Karte durch 
Einfügung von Bildern, Grafiken, Symbolen, Marken, 
Texten etc. zu ergänzen. Andere Veränderungen, 
Übersetzungen, Ableitungen, Zerlegungen oder Umkon-
struierungen der  OWL-Karte bedürfen der ausdrücklichen, 
schriftlichen Zustimmung der Lizenzgeber. 
5. Kopien: Kopien der digitalen Kartendaten und/oder der 
OWL-Karte selbst sind – außer zum Zweck der 
Datensicherung – nur im Rahmen des übertragenen 
Nutzungsrechts und nach dessen Maßgabe gestattet, 
Vervielfältigungen als Printprodukte dann, wenn diese 
kostenlos an Dritte abgegeben werden. 
6. Lizenzkosten: Der Lizenznehmer ist zur Zahlung der 
jeweils gültigen bzw. vereinbarten  Lizenzkosten ver-
pflichtet. Im Falle des Verzuges hat der Lizenznehmer die 
gesetzlichen Verzugszinsen zu zahlen; das Recht der 
Lizenzgeber, einen darüber hinausgehenden größeren 
Schaden geltend zu machen, bleibt davon unberührt. 

7. Gewährleistung / Haftung: Die digitale OWL-Karte 
dient der ersten Orientierung und Visualisierung der 
Region, nicht der immer punktgenauen oder stets aktuellen 
Ermittlung einzelner Örtlichkeiten, geografischer 
Verhältnisse und/oder (Verkehrs-) Strecken. Darüber 
hinausgehende Erfüllungs-/ Gewährleistungs-/ und/oder 
Haftungspflichten und/oder Garantien der Lizenzgeber 
bestehen nicht.  
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der Lizenzgeber 
und/oder deren gesetzlicher Vertreter und/oder Erfüllungs-
gehilfen beschränkt sich die Haftung der Lizenzgeber auf 
den nach der vorbeschriebenen Art des Produktes 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei 
Ansprüchen aus Produkthaftung und nicht bei den 
Lizenzgebern zurechenbaren Schäden an Körper, 
Gesundheit oder Leben des Lizenznehmers.  
Schadensersatzansprüche des Lizenznehmers wegen 
eines Mangels verjähren nach einem Jahr nach Übergabe 
der digitalen OWL-Karte (außer im Falle vorwerfbarer 
Arglist).  
8. Kündigung: Die Vertragsparteien sind zur außer-
ordentlichen fristlosen Kündigung der Nutzungs-/ Lizenz-
vereinbarung bei grober Pflichtverletzung der jeweils 
anderen Vertragspartei berechtigt, die in diesem Fall 
keinen Anspruch auf Erstattung von Aufwendungen oder 
Schadensersatz hat. Nach einer Beendigung der Nutzungs-
/ Lizenzvereinbarung ist der Lizenznehmer verpflichtet, 
sämtliche Kartendaten (auch in seinem Internet-Auftritt) zu 
löschen und erworbene Datenträger samt erstellter Kopien 
an die Lizenzgeber herauszugeben.  
9. Widerruf: Ist der Lizenznehmer ein Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB wird ihm das Recht zum Widerruf 
binnen einer Frist von 14 Tagen ab Vertragsabschluß 
gemäß § 355 BGB eingeräumt. Der Widerruf kann nur 
gegenüber der OWL Marketing GmbH oder dem 
Teutoburger Wald Tourismus e.V., beide Jahnplatz 5, 
33602 Bielefeld, in schriftlicher Form erfolgen und wird nur 
durch rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung 
gewahrt. Im Falle eines Widerrufes entstehen dem 
Lizenznehmer keine Kosten. Ist der Lizenznehmer ein 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB wird diesem kein 
Widerrufs- und kein Rücktrittsrecht eingeräumt.  
10. Schlußbestimmungen: Dem Lizenznehmer ist 
bekannt und er ist einverstanden damit, daß seitens der 
Lizenzgeber im Zusammenhang mit der Geschäfts-
verbindung personbezogene Daten gespeichert und 
verwendet werden. Eine gesonderte Mitteilung darüber 
ergeht nicht.  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine 
Anwendung. 
Erfüllungsort für Leistung und Zahlung ist Bielefeld.  
Ist der Lizenznehmer Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung – auch bei 
Wechsel- und Scheckklagen – Bielefeld. Die Lizenzgeber 
sind berechtigt, ohne Rücksicht auf den Streitwert nach 
ihrer Wahl gemeinsam oder jeder für sich beim zuständigen 
Amts- oder Landgericht zu klagen. Dasselbe gilt, wenn der 
Lizenznehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
sind. 
Sollten einzelne Bestimmungen der mit dem Lizenznehmer 
abgeschlossenen Nutzungs-/ Lizenzvereinbarung ein-
schließlich dieser Nutzungsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame oder undurchführbare Regelung soll durch 
eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg 



 
dem der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung 
möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für den Fall 
einer Regelungslücke. 
 
Stand 02/2003 
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